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Tagesordnung

Vorstellung der Rechtsformen für eine Region

Gemeinsame Diskussion

Die nächsten Schritte



Roadmap Kooperationsraum: 
Auf dem Weg zu einer Rechtsform

Stand der Information: 01.01.2025. Bei Fragen: Daniel Völker strategieprozess@ekiba.de 

mailto:strategieprozess@ekiba.de


Haltung & Entscheidung:   „Wir brauchen einander!“
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Rechtsformen konkret:  Fusion mit Pfarrgemeinden
(Option 1c)
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Aufgaben: 
• Finanzen – Haushaltsplan & Budgets
• Anstellungsträger
• Gebäude
• Bildung von Ausschüssen & Satzungen

Aufgaben: 
• Gemeindeleben
• Gottesdienste
• Budgetverwaltung, Besetzung KGR
• Bildung von Ausschüssen & Satzungen

→ Dienstgruppe bleibt bestehen 

→ Kirchengemeinderat ersetzt den gemeinsamen Ausschuss 



Aufgaben Pfarrgemeinde / Ältestenkreis
Grundordnung §16 

Grundlegendes
• ggf. Einrichtung Predigtbezirke 
• Namensgebung Gemeinde & Gebäude 

Gemeindeleben
• Aufnahmen in die Kirche
• Entscheidungen nach den kirchlichen Lebensordnungen
• Anliegen aus der Gemeinde
• Ziele der Gemeindearbeit
• Fortentwicklung gemeindlicher Arbeitsformen

Gottesdienste
• Mitverantwortung für Vorbereitung, Gestaltung ...
• Entscheidungen wann, wo, wie oft 

Budget-Verwaltung 
Formales
• Gremienbesetzung (KGR, Synode)
• Jahresbericht für Gemeindeversammlung 

Aufgaben Kirchengemeinde / KGR
Grundordnung §27

Finanzen
• Haushaltsplan, Abschluss, Vermögensverwaltung 

Dienstherr / Anstellungsträger
• öffentlich-rechtliche Mitarbeitende 
• privatrechtliche Mitarbeitende 

Gebäude 
• Bauvorhaben planen & durchführen 
• Bauunterhaltung
• Widmung, Nutzung, Überlassung 

Verantwortung für Pfarrgemeinden
• Gebäude & Räume bereitstellen
• Mittel bereitstellen (Budgets)
• Entscheidungen herbeiführen für übergreifende Themen 

Formales
• Gremienbesetzung 
• Gemeindesatzungen  

Rechtsformen konkret

Aufgaben Pfarrgemeinde – Kirchengemeinde nach der Grundordnung



Rechtsformen konkret:  Fusion ohne Pfarrgemeinden
optional mit Orts- und Themen-Teams (Option 1a)
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alle Aufgaben für Pfarr- & Kirchengemeinden

Zusätzlich als Option: 
Aufgabenbeschreibung, Mandatierung und 
Budgetierung der Orts- & Thementeams

Ortsteams: 
• Teams für Gemeindearbeit vor Ort
Thementeams: 
• thematische Arbeit übergreifend, zB. 

Kindergottesdienst, Friedensarbeit, Umwelt ... 

→ Dienstgruppe bleibt bestehen 

→ Kirchengemeinderat ersetzt den gemeinsamen Ausschuss

→ Orts- & Thementeams sind nur eine Option, es geht auch ohne weitere 

Gruppen/Gremien.
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Rechtsformen konkret:  Fusion mit Ortsältestenräten (Option 1b)
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alle Aufgaben für Pfarr- & Kirchengemeinden

Ortsältestenräte: 
• Voraussetzung: Predigtbezirke beschließen
• Die Ältesten aus einem Ort/Predigtbezirk bilden den 

Ortsältestenrat; kein „Ältestenkreis light“!!
• Aufgaben „Gemeindeleben vor Ort“; mit Budget
• Weitere Personen können dazukommen, werden mandatiert

→ Dienstgruppe bleibt bestehen 

→ Kirchengemeinderat ersetzt den gemeinsamen Ausschuss

→ Ortsältestenräten ist eine hauptamtliche Person zuzuordnen. Die Amtszeit beträgt 6 Jahre.



→ Dienstgruppe bleibt bestehen 

→ Verbandsversammlung ersetzt den gemeinsamen Ausschuss 

Aufgaben: 

• Finanzen
• Anstellungsträger
• Gebäude
• Ausschüsse & 

Satzungen

Rechtsverordnung

regelt, welche 
Aufgaben 

die KGs an den 
Verband übertragen

KGs übertragen 
„substanzielle 

Entscheidungen“ 
an den Verband!

Gemeindeverband 
Leitung: Verbands-Versammlung
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Rechtsformen konkret:  Gemeindeverband (Option 2)
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Beispiel: Gemeindeverband „Evangelische Kirche Region 

Bretten“

Gemeindeverband 
Leitung: Verbands-Versammlung

Die Kirchengemeinden delegieren folgende 
Aufgaben &  Entscheidungen an den Verband:

• kirchliche Arbeit mit Kindern (= KiTas!)
• kirchliche Arbeit mit Jugendlichen
• Arbeit mit Konfirmand*innen
• Planung des Religionsunterrichts 
• Betreuung von Einrichtungen für Senior*innen
• ökumenische Zusammenarbeit
• Öffentlichkeitsarbeit

gegründet durch 
Rechtsverordnung (EOK)
Körperschaft öffentlichen Rechts

Rechte verliehen durch Kultusministerium

KGs: Bretten-Gölshausen, Diedelsheim, Dürrenbüchig, Gondelsheim, Jöhlingen, Nußbaum-Sprantal, Rinklingen, Ruit, Wössingen

KG 2 KG 4KG 3KG 1 KG 6 KG 8KG 7KG 5 KG 9

Verbands-Versammlung
• 1 ehrenamtliches Mitglied je Kirchengemeinde 
• der/die KiTa-Beauftragte
• 2 Pfarrpersonen aus der Dienstgruppe
• Diakon*innen mit regionalem Auftrag
• Dekan*in (beratend)
• wählt Vorsitz & Stellvertretung (rechtl. Vertretung)

Aufgaben
• Haushaltsplan des Verbands
• Vermögensverwaltung
• Beschluss Umlageordnung



Vergleich Fusion Verband

Voraussetzungen • Wille zur Zusammenarbeit

• Bereitschaft, rechtliche Selbstständigkeit zu 
übertragen bzw. gemeinsam wahrzunehmen

• Vertrauen in die Identität der Gemeinde 
unabhängig von der Rechtsform

• Wille zur Zusammenarbeit

• Bereitschaft, substanzielle Entscheidungen zu 
übertragen (Gebäude, Kitas, ...) bzw. 
gemeinsam zu treffen

• personelle Kapazität zur Besetzung der 
Gremien 

Vorteile • Berufung möglich

• gemeinsame Ressourcenverwaltung, 
reduzierter Aufwand (nur ein Haushaltsplan 
etc.)

• keine Umsatzsteuer-Problematik beim 
Austausch von Leistungen zwischen bisher 
selbstständigen Rechtsträgern

• klare Aufgaben-Regelung mit den anderen 
Körperschaften (GO); keine Doppelungen

• Berufung möglich

• gemeinsame Ressourcenverwaltung für 
übertragene Aufgaben

• keine Umsatzsteuer-Problematik für 
übertragene Aufgaben beim Austausch von 
Leistungen zwischen beteiligten 
Rechtsträgern

• Aufgaben-Regelung individuell gestaltbar

Nachteile 
(je nach Einstellung ...)

• rechtliche Selbständigkeit wird übertragen

• gemeinsame Vermögensverwaltung (z.T. mit 
Ausnahmen, z.B. durch Zweckbindungen etc.)

• zusätzliches Gremium bei Fusion mit 
Pfarrgemeinden 

• Aufgaben-Regelung mit den anderen 
Rechtsträgern ist auszuhandeln (RVO); 
Änderungen aufwendiger

• Entscheidungsbefugnisse werden für 
definierte Aufgaben übertragen

• zusätzlicher Rechtsträger erzeugt Aufwand 
(zB. Haushaltsplan, Umlageordnung, Kosten) 

• zusätzliches Gremium



• Entscheidung bis März ist Richtungsentscheidung, 
Zeitpunkt der Vereinigung kann bestimmt werden.

• Vereinigung müssen bis April eines Jahres 
beschlossen werden, damit Vereinigung zum 
nächsten 01.01. stattfinden kann.

• Beschlüsse sind mit Mehrheit der abgegeben 
Stimmen zu treffen, Einstimmigkeit ist nicht 
erforderlich.

• Vereinigte Kirchengemeinde wird Eigentümerin 
der Gebäude. Entscheidungsbefugnisse können 
delegiert werden.



Zweckbindung von Geldern:
• Zweckbindungen bei Spenden und Kollekten 

bleiben unverändert bestehen
• SERL ist an das Gebäude gebunden
• Pflichtrücklagen bleiben bestehen
• Bei Geldern, die mit einer Zweckbindung des 

Kirchengemeinderates versehen wurden, kann 
die Zweckbindung durch den 
Kirchengemeinderat verändert werden.



• Vor einer Vereinigung können Absprachen zur 
Zweckbindung von Mitteln getroffen und 
beschlossen werden. Zukünftiger 
Kirchengemeinderat kann Zweckbindung 
ändern.

• Bei Gemeindeverband erfolgt die Finanzierung 
über Umlagen. Es werden bei der Gründung 
des Gemeindeverbandes nicht automatisch  
Gelder und Gebäude übertragen.



Sensible Aspekte für Entscheidung und Umsetzung
Roadmap Rechtsformen

Mitarbeiter*innen

• haupt- & ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen früh 
informieren & beteiligen

• gut abstimmen 
mit VSA und MAV!!

• übergreifenden Einsatz von 
Hauptamtlichen klären

Gremien

• Wie viele Gremien kann 
& will man besetzen?

• Mit welchen künftigen 
Bedingungen rechnen 
wir?

• falls Verband: 
Was soll wo beraten und 
entschieden werden? 

Finanzen & Ressourcen

• Finanzielle Situation 
gegenseitig offenlegen

• Klärung von Vermögen 
– was wird jeweils 
eingebracht? 

• Zweckbindungen klären

• Verknüpfung mit 
Gebäude-
Verantwortung

Beteiligung & 
Öffentlichkeit

• Entscheidung nicht 
ohne 
Beteiligungsprozess!

• Diskussion Raum geben, 
Umgang mit 
Widerstand

• gut geplante 
Öffentlichkeitsarbeit!



Ansprechpartner*innen 
Roadmap Rechtsformen

Allgemeine Fragen Prozess ekiba2032

• Email: strategieprozess@ekiba.de 

• Daniel Völker -  Daniel.Voelker@ekiba.de   

Fragen zur Prozessberatung:

• Gemeindeberatung:  gemeindeberatung@ekiba.de 

• Birgit Krudewig: Birgit.Krudewig@ekiba.de 

Fragen zur formalen Durchführung: 

• Personalreferat: Jörg Augenstein -  joerg.augenstein@ekiba.de 

• Rechtsreferat: 

Nicole Gutknecht - nicole.gutknecht@ekiba.de (Nordbaden)

Gerd Heydebrand - gerd.heydebrand@ekiba.de (Südbaden)

Fragen zu Arbeitsverträgen, Finanzen, Kitas, etc.:

• Ihr zuständiges Verwaltungs- und Serviceamt!

mailto:strategieprozess@ekiba.de
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Rubrik/Übergeordnetes Thema Kooperationsraum

Unterer Neckar

Unsere Zeitreise

Nächste Schritte

Oktober November Dezember Januar Februar März

Vorstellung Finanzen

Vorstellung Rechtsformen

Neuwahlen KGR

Klärung offener Fragen

Wahlveranstaltung mit allen KGR am 24.3.26

Diskussion in den KGR der Gemeinden (Fragen / Stimmungsbild)

Veranstaltung zur Region am 27.1.26 für alle KGR

Gemeindeversammlungen

Klärung offener Fragen
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Rubrik/Übergeordnetes Thema Kooperationsraum

Unterer Neckar

Folgen Sie uns online: https://kirche-unterer-neckar.de/ 

https://kirche-unterer-neckar.de/
https://kirche-unterer-neckar.de/
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